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Kurzfassung der Abwägungsempfehlungen zu den 

Kernaussagen der eingegangenen Stellungnahmen
1. Bedarf an der Umsetzung des Flächenbedarfs zum Gewerbegebiet: 

Die Gemeinde hat, wie in der Begründung zum Bebauungsplan ausgeführt (Kap. 3.1), ihr 

Konzept für die Entwicklung der Gewerblichen Bauflächen gemäß dem neu aufgestellten 

Flächennutzungsplan (Kurz: FNP) dargelegt. Im Rahmen der Neuaufstellung wurden der 

Bedarf und Entwicklungsvarianten untersucht. Die Gemeinde hat erläutert, dass für die 

unterschiedlichen Gewerbearten unterschiedliche Qualitäten an Gewerblichen Bauflächen 

benötigt werden . Die Erweiterung der Gewerblichen Baufläche in Lemwerder -Edenbüttel soll 

der Ansiedlung bzw. Erweiterung des auf den zentralen Versorgungsbereich bzw. auf den 

Endverbraucher orientierten Gewerbes dienen . Eine alternative Fläche, die eine 

vergleichbare Lage im Siedlungszusammenhang mit direkter Arrondierung bzw. Anbindung 

an den zentralen Versorgungsbereich hat, ist nicht gegeben .
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Kurzfassung der Abwägungsempfehlungen zu den 

Kernaussagen der eingegangenen Stellungnahmen
1. Bedarf an der Umsetzung des Flächenbedarfs zum Gewerbegebiet: 
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Regionale Raumordnungsprogramme (RROP)

Regionale Raumordnungsprogramme (RROP) sind verbindliche 
Festlegungen in textlicher und zeichnerischer Darstellung zur 
strukturellen und räumlichen Entwicklung des Kreisgebietes. Sie 
entwickeln sich aus den Vorgaben der Niedersächsischen 
Landesplanung (LROP) und konkretisieren die Ziele der 
Raumordnung auf Ebene der Kreis- und Regionalplanung.

Auszug aus dem RROP Landkreis Wesermarsch(Stand: 2003)

Vorranggebiet für Zentrales Siedlungsgebiet



Kurzfassung der Abwägungsempfehlungen zu den 

Kernaussagen der eingegangenen Stellungnahmen
1. Bedarf an der Umsetzung des Flächenbedarfs zum Gewerbegebiet: 

Å Das Plangebiet liegt in der Siedlungserweiterungsfläche , die durch die Raumordnung im 

RROP vorbestimmt wird. 

Å Ein Widerspruch zur Raumordnung besteht somit nicht. 

Å Die Gemeinde hat dargelegt, dass sie mit der Flächenausweisung die Ansiedlung ganz 

bestimmter Typen von Gewerbebetrieben anstrebt , nämlich solchen, die durch ihre 

Angebote den zentralen Versorgungsbereich von Lemwerder und damit die Funktion 
Lemwerders als Grundzentrum unterstützen . Lemwerder muss als Grundzentrum mit 

anderen Zentren konkurrieren können, dies erfordert eine zeitgemäße Weiterentwicklung 

der Angebote an Waren, Dienstleistungen und Arbeitsplätzen. Betriebe, die die Nähe zu 

zentralen Versorgungsbereichen suchen, siedeln sich nicht in entlegenen 

Gewerbestandorten mit eher industriellem Betriebsbesatz an, wo Synergieeffekte zwischen 
den Betrieben wie der gesuchte Kundenverkehr nicht gegeben sind .
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Kurzfassung der Abwägungsempfehlungen zu den 

Kernaussagen der eingegangenen Stellungnahmen
1. Bedarf an der Umsetzung des Flächenbedarfs zum Gewerbegebiet: 
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Auszug aus dem rechtskräftigen FNP (Stand: 2016)

Im Flächennutzungsplan ist für das ganze Gemeindegebiet die 
sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung 
ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren 
Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen.

Auszug aus demEntwurf zum BPLоо αD9 EdenbüttelLLά 



!ǳǎȊǳƎ ŀǳǎ ŘŜƳ 9ƴǘǿǳǊŦ ȊǳƳ .t[ оо αD9 EdenbüttelLLά 
(Stand: 2014)

Auszug aus dentextlichen Festsetzungen

Kurzfassung der Abwägungsempfehlungen zu den 

Kernaussagen der eingegangenen Stellungnahmen
1. Bedarf an der Umsetzung des Flächenbedarfs zum Gewerbegebiet: 

ăAbwªgung GE Edenbüttel IIò



Kurzfassung der Abwägungsempfehlungen zu den 

Kernaussagen der eingegangenen Stellungnahmen

2. Lärm-/ Geruchsemmissionen durch die Umsetzung des Gewerbegebiets Edenbüttel II: 

Å Es wurden nach DIN 45691 ăGerªuschkontingentierungò, die seit Dezember 2006 eingeführt 

ist, entsprechende Werte festgesetzt . Diese Werte geben den Betrieben, die sich im 

Plangebiet ansiedeln wollen, ausreichend Raum um ihr Gewerbe zu betreiben und 

schützen gleichzeitig die umgebenen Nutzungen vor zu hohen beeinträchtigenden 

Lärmimmissionen. Betriebe , für die die Emissionskontingente nicht ausreichen, sind 
dementsprechend nicht zulässig. Der Kontingentierung wird im betreffenden Teil GE1 mit 

Rücksicht auf die vorhandene Wohnnutzung der in einem Mischgebiet zulässige Richtwert 

zugrunde gelegt .

Å Die Gemeinde verzichtet aus städtebaulich -gestalterischen Gründen auf die Errichtung 

von Lärmschutzwänden. Mit den getroffenen Regelungen wird gleichwohl aus 

gemeindlicher Sicht ein angemessener Lärmschutz für die betroffene 

Bestandswohnnutzung gewährleistet.
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Kurzfassung der Abwägungsempfehlungen zu den 

Kernaussagen der eingegangenen Stellungnahmen
2. Lärm-/ Geruchsemmissionen durch die Umsetzung des Gewerbegebiets Edenbüttel II: 
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Gewerbelärm

Unter Gewerbelärm versteht man die Lärmemissionen 
zahlreicher Betriebe und Anlagen aus dem gewerblichen und 
industriellen Bereich ςvom Kleinbetrieb (z. B. Schlosserei, 
Schreinerei etc.) bis zur Industrieanlage (z. B. Kraftwerk). Auch 
der Lärm der bei der Anlieferung von Waren z. B. für ein 
Einkaufszentrum früh am Morgen entsteht fällt darunter.

Die Ermittlung und Beurteilung von Gewerbelärm erfolgt nach 
der sogenannten Technischen Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm, kurz TA Lärm genannt. Darin sind unter anderem auch 
Immissionsrichtwerte genannt, die durch die Anlagen nicht 
überschritten werden dürfen. Dies wird in der Regel im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens geprüft und ggf. später 
auch gemessen. 
Bei diesen Richtwerten handelt es sich aber um sog. Beurteil-
ungspegel, bei denen u. a. eine Mittelung durchgeführt werden 
muss (z. B. über den Tageszeitraum von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr 
ςalso über 16 Stunden ςoder über die lauteste Nachtstunde ς
also über 1 Stunde). 
Dadurch kann ein Betrieb unter Umständen kurzzeitig lauter 
sein als der Richtwert, wenn er dafür zu anderen Zeiten des 
Tages leiser ist oder gar nicht arbeitet. Außerdem werden bei 
der Bildung des Beurteilungspegels Zuschläge (z. B. für Ton- und 
Impulshaltigkeit) berücksichtigt.



Kurzfassung der Abwägungsempfehlungen zu den 

Kernaussagen der eingegangenen Stellungnahmen
2. Lärm-/ Geruchsemmissionen durch die Umsetzung des Gewerbegebiets Edenbüttel II: 
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Kurzfassung der Abwägungsempfehlungen zu den 

Kernaussagen der eingegangenen Stellungnahmen
2. Lärm-/ Geruchsemmissionen durch die Umsetzung des Gewerbegebiets Edenbüttel II: 
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